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Großherzogl. S. Weimar- Eisenach'sches

Regierungs= Blall.
Nummer 11. Den 30. März 1836.

Bekanntmachungen.
I. Durch die Bekanntmachung vom 22. August 1820, das Begraben

der Leichen betreffend (Regierungs-Blatt vom Jahre 1820 S. 129 VII, 4)
haben wir unter Ziffer 4 verordnet, daß Ausnahmen von der allgemein fest-

gestellten Regel, zufolge welcher Leichen nicht vor dem Ablaufe von drey Ta-
gen nach eingetretenem Tode begraben werden dürfen, immer von dem sach-

verständigen Ermessen eines zur Praris berechtigten Arztes und der Genehmi-
gung der Ortsobrigkeit abhängig bleiben sollen.

Wir finden uns jetzt bewogen, diese bisher den Aerzten vorbehaltene
Befugniß auch auf die, im Großherzogthume zur unbedingten Ausübung der
höhern Chirurgie berechtigten Wundärzte hiermit auszudehnen.
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II. Wir haben mehrfach wahrgenommen, daß darüber, ob und in wie
weit Physikats-Personen, wenn sie in gerichtlichen Fällen auf Veranlassung
der Justiz-Behörden in Thätigkeit traten, wegen ihrer verdienten Gebühren
und gehabten Verläge aus den betroffenen Gerichtskassen Befriedigung zu er-

halten haben, nicht selten irrthümliche Ansichten vorherrschen und uns da-
ber veranlaßt gefunden, die in unserm Bereiche diesfalls geltenden Normen
nachstehend zu allgemeiner Nachachtung zusammen zustellen:

1) sowohl nach gemeinrechtlichen Grundsätzen, als auch insbesondere nach
Königlich Süächsischem Rechte, müssen die Gebühren und baren Aus-
lagen der in gerichtlichen Untersuchungen zugezogenen Aerzte und Wund-

drzte aus den Gerichtsnutzungen des Gerichtes, von welchem die Mit-

wirkung dieser Sachverständigen verlangt wird, ohne Verzögerung jedes
Mahl vorschußweise berichtiget und, im Falle sich nach beendigter Un-
tersuchung ein anderes, zur Bezahlung der Untersuchungskosten rechtlich
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